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WELCHE HUNDE GELTEN IN SCHLESWIG-HOLSTEIN 
ALS GEFÄHRLICH?

 1.   Hunde, die einen Menschen gebissen haben, sofern dies 
nicht zur Verteidigung anlässlich einer strafbaren Hand-
lung oder aus dem elementaren Selbsterhaltungstrieb des 
Hundes geschah,

 2.  Hunde, die außerhalb des befriedeten Besitztums der 
Hundehalterin oder des Hundehalters wiederholt in 
gefahrdrohender Weise Menschen angesprungen haben 
oder ein anderes aggressives Verhalten zeigt, das nicht dem 
elementaren Selbsterhaltungstrieb des Hundes entspringt,

 3.   Hunde, die ein anderes Tier durch Biss geschädigt haben, 
ohne selbst angegriffen worden zu sein, oder einen anderen 
Hund trotz dessen erkennbarer artüblicher Unterwer-
fungsgestik gebissen haben, oder

 4.   Hunde, die durch ihr Verhalten gezeigt haben, dass sie 
unkontrolliert Tiere hetzen oder reißen.

 
 

WIE MUSS ICH MEINEN HUND BEAUFSICHTIGEN? 
 •  Wer einen gefährlichen Hund hält, benötigt  

eine Erlaubnis.

 •   Ein gefährlicher Hund ist so zu halten, dass er ein  
ausbruchssicheres Grundstück gegen den Willen des  
Hundehalters nicht verlassen kann.

 •  Ein gefährlicher Hunde darf nur von Personen geführt 
werden, die eine Erlaubnis haben.

 •  Außerhalb eines ausbruchssicheren Grundstücks sind 
gefährliche Hunde an einer zur Vermeidung von Gefahren 
geeigneten Leine zu führen, die höchstens zwei Meter lang 
sein darf.

 •  Gefährlichen Hunden ist außerhalb eines ausbruchssiche-
ren Grundstücks, sowie bei Mehrfamilienhäusern auf dem 
gesamten Grundstück und im Gebäude mit Ausnahme der 
nicht dem Gemeingebrauch unterliegenden selbstgenutz-
ten Räume oder Flächen ein das Beißen verhindernder 
Maulkorb anzulegen.

PFLICHTEN FÜR GÄSTE: 
  Hundehalter, die ihre alleinige Wohnung oder Hauptwoh-

nung außerhalb Schleswig-Holsteins haben und sich mit 
ihrem gefährlichen Hund nicht länger als zwei Monate 
ununterbrochen in Schleswig-Holstein aufhalten (Gäste), 
bedürfen keiner Erlaubnis.
 

Gäste haben während des Aufent-
halts mit ihrem gefährlichen 

Hund in Schleswig-Holstein die 
Verhaltenspflichten des Hunde-
gesetzes zu befolgen, wie z.B. die 
Anlein- und Maulkorbpflicht.

www.luebecker-bucht-ostsee.de

veranstaltungs- und programminfos unter:

TOURiSMUS-AgenTUR LÜBeCkeR BUCHT

Strandallee 134 · 23683 Scharbeutz
Tel. +49 4503 / 7794-100 
Fax +49 4503 / 7794-200

urlaub@luebecker-bucht-ostsee.de

*

HINWEISE FÜR HALTER GEFÄHRLICHER HUNDE

LiebeHerrcHen und FraucHen,bitte
beacHten!

+tipps:Für dicH und deinen Hund
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Für Fragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung

Ordnungsamt
am Bürgerhaus 2 · 23683 scharbeutz

Herr Burow · tel: 04503 7709-301
info@gemeinde-scharbeutz.de
www.gemeinde-scharbeutz.de

Öffnungszeiten der Gemeinde Scharbeutz

montag – donnerstag 8:30 – 12:30 uhr
donnerstag 14:00 – 18:00 uhr

Freitag geschlossen

außerhalb der Öffnungszeiten
termine nach Vereinbarung

stand 02/2020

Gemeinde Scharbeutz
Die Bürgermeisterin



willkommen 
am strand deines lebens
Vom 1. Oktober bis 31. März darf dein Vierbeiner wieder den 
ganzen „Strand deines lebens“ mit dir entdecken. 
Diese Jahreszeit und der freie, weitläufige Strand laden ein zu aus-
gedehnten Spaziergängen. Hier triffst du immer auf gleichgesinnte, 
und während die spielfreudigen Hunde im Ostseesand herumtol-
len, lernst du weiter land, leute und unseren heRBST- und 
winTeRSTRAnd kennen.

Damit ihr auch außerhalb der win-
tersaison gemeinsam den Strand und 
das Meer genießen könnt, haben wir 
ganzjährig die hundestrände in 
Scharbeutz nahe der Ostsee-Therme, 
Strandzugang 4 und in Haffkrug 
Strandzugang 31 eingerichtet. 
Hier gilt das ganze Jahr: 
„Beachlife für 4 Pfoten“!
Mehr infos unter: 

www.luebecker-bucht-ostsee.de

AkTiv uRlAuB für dich 
und deinen vierbeiner
Die hundeprogramme am herbststrand bewegen 
Mensch & Tier. „Strandspiele“ und „Dogdance workshops“  
unter professioneller Anleitung geben spaßige und wert-
volle Anreize und Tipps für das miteinander am Strand. 
Dann steht einem erholsamen Strandspaziergang mit dem Hund 
in der frischen Ostseeluft nichts im Wege.
Mehr infos unter: 

www.luebecker-bucht-ostsee.de/urlaub-mit-hund

zusammen im urlaub
unTeRkunfT miT hund
Hunde willkommen! Gastfreundlich und tierfreundlich, 
ob Ferienwohnungen, Ferienhäuser oder Hotels, bei uns findet 
„der beste Freund“ immer einen Platz. Buchungsangebote 
findest du unter: 

www.luebecker-bucht-ostsee.de/urlaub-mit-hund

AllGemeine PflichTen AlleR hundehAlTeR

wie muSS ich meinen hund BeAufSichTiGen? 
Hunde sind so zu halten und zu führen, dass von ihnen keine gefahren für die 
öffentliche Sicherheit ausgehen. eine Hundehalterin oder ein Hundehalter darf 
einen Hund nur solchen Personen überlassen, die die gewähr dafür bieten, den 
Hund sicher im Sinne des Satzes 1 zu führen. Die Person, die den Hund führt, 
muss ihn jederzeit so beaufsichtigen und auf ihn einwirken können, dass durch 
den Hund weder Menschen, Tiere noch Sachen gefährdet werden.

wo muSS ich meinen hund Anleinen?
Hunde sind an einer Leine zu führen, die ständig ein sicheres einwirken auf den 
Hund ermöglicht,
  1.  in Fußgängerzonen, Haupteinkaufsbereichen und anderen innerörtlichen 

Bereichen, Straßen und Plätzen mit vergleichbarem Publikumsverkehr,
  2.  bei öffentlichen Versammlungen, Aufzügen, Volksfesten und sonstigen Veran-

staltungen mit Menschenansammlungen,
  3.  in der Allgemeinheit zugänglichen umfriedeten oder anderweitig begrenz-

ten Park-, garten- und grünanlagen mit Ausnahme besonders ausgewiese-
ner Hundeauslaufgebiete,

  4.  bei Mehrfamilienhäusern auf dem gesamten grundstück und im gebäude 
mit Ausnahme der nicht dem gemeingebrauch unterliegenden selbstgenutz-
ten Räume oder Flächen,

  5.  in öffentlichen gebäuden und öffentlichen Verkehrsmitteln, 
  6. in Sportanlagen und auf Zelt- und Campingplätzen,
  7.  auf Friedhöfen,
  8.  auf Märkten und Messen,
   9.  in Wäldern,
10.  in naturschutzgebieten.

wo dARf ich meinen hund nichT miTnehmen?
  1. in kirchen, kindergärten, Schulen und krankenhäuser,
  2. in Theater, Lichtspielhäuser, konzert-, Vortrags- und Versammlungsräume und

  3.  in Badeanstalten sowie Badestellen an Oberflächengewässern, 
auf kinderspielplätze und Liegewiesen.

wie muSS mein hund GekennzeichneT Sein?
Wer einen Hund außerhalb eines ausbruchssicheren grundstücks führt oder lau-
fen lässt, hat diesem ein Halsband, eine Halskette oder eine vergleichbare 
Anleinvorrichtung mit einer kennzeichnung anzulegen, aufgrund derer 
der Hundehalter ermittelt werden kann.

wAS mAche ich miT den  
veRunReiniGunGen  
meineS hundeS?
Wer einen Hund auf öffentlichen Straßen 
oder Anlagen innerhalb einer geschlosse-
nen Ortschaft ausführt, hat die durch das 
jeweilige Tier verursachten Verunreinigungen unverzüg-
lich zu entfernen und ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Dafür stehen u.a. an den Strandzugängen und in den 
kurparkanlagen Hundekotbeutelspender bereit.

BeACHLiFe
   miT hund

vom1. oktober bis 31. märz

 Wir möchten, dass der strand sauber bleibt!
 deshalb stellen wir an allen strandzugängen 
 kostenlos hundekotbeutel bereit. vielen dank!!

Gemeinde SchARBeuTz

AnleinzwAnG: 
ganzjährig im Bereich der „Strandallee“, des „Ostseeplatzes“, der Strandpro-
menade, der Seebrückenvorplätze, der Seebrücken, dem „Haffwiesenpark“ in 
Haffkrug und der kurparkanlage in Scharbeutz.

STRAndveRBoT: 
in der Zeit vom 01. April bis zum 30. September eines jeden Jahres 
dürfen Hunde, mit Ausnahme der Hundestrände, nicht mit an den  
Badestrand genommen werden.

hundeSTRände: 
in der gemeinde Scharbeutz gibt es zwei Strandabschnitte für Hunde:
in Haffkrug nr. 31 und in Scharbeutz nr. 4

hundeAuSlAuf: 
in der Scharbeutzer Heide zwischen Scharbeutz und klingberg kann sich ihr 
Hund austoben und frei umherlaufen.

www.hundeauslauf-scharbeutz.de


